
terlagen während des Auslegungs-
zeitrhums auf der Internetseite der 
Regierung von Schwaben unter 
ww,‘4.regierung. schwaben. bay-

 

ern. de eingesehen werden. Die Be-
reitstellung der Unterlagen im In-
ternet erfolgt ohne Gewähr auf Voll-
ständigkeit und übereinstinunung 
mit den amtlichen Auslegungsun-

 

terlagen. Es wird ausdrücklich da-

 

rauf hingewiesen, dass nur der In-

 

halt der zur Einsicht ausgelegten 
Unterlagen maßgeblich ist (Art. 27a 
Abs. 1 BayVwVfG). Diese Bekannt-
machung wird auch im Internet un-

 

ter www.noerdlingen.de veröffent-
licht. 

Der Planfeststelltuagsbeschluss 
wird den Beteiligten, über deren 
Einwendungen entschieden worden 
ist, zugestellt. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gilt der Beschluss 
gegenüber den übrigen Betroffenen 
als zugestellt (Art. 74 Abs. 4 Satz 3 
BayVwVfG). 

Nördlingen, den 22.06.2020 
STADT NIXDUNGEN 

David Wittner 
Oberbürgermeister 

2. Auf Wunsch des Amtes gir 
Ländliche Entwicklung Schwaben 

Dorferneuerung Balgheim II 
Gemeinde Möttingen, Land-

kreis Donau-Ries 
Schlussfeststellung 
Das Verfahren Balgheim II wird 

abgeschlossen (§ 149 Flurbereini-
gungsgesetz). 

Die Ausffihrung nach dem Flur-
bereinigungsplan ist bewirkt. Den 
Beteiligten stehen keine Ansprüche 
mehr zu, die im Flurbereinigungs-

 

verfahren hätten berücksichtigt 
werden müssen. 

Die Aufgaben der Teilnehmerge-
meinschaft Balgheim II sind abge-
schlossen. Die Teilnehmergemein-

 

schaft erlischt mit der Zustellung 
der unanfechtbar gewordenen 
Schlussfeststellung. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann in-

nerhalb eines Monats nach dem ers-

 

ten Tag der öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift 
beim 

Amt für Ländliche Entwicklung 
Schwaben 

Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 
Krumbach (Schwaben) 

(Postanschrift: Postfach 11 63, 
86369 Krumbach (Schwaben)) 

einzulegen. Er kann auch per 

Amts- und 
Mitteilungsblatt 
deiikißen Krelsstädt-----
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Amtsblatt Nr. 26 - 26. Juni 2020 

1.Bekanntmachung Planfest-
stellungsbeschluss 1325 

2.Dorferneuerung Balgheim II 
- Schlussfeststellung 

1. Bekanntmachung 
Bundesstraße 25, Nördlingen 

Donauwörth; 
Planfeststellung nach §S 17 ff. 

FStrG i. V. m. Art. 72 lt 
BayVwViG mit integrierter Um-
weltverträglichkeitsprüfling für 
den dreistreifigen Ausbau zwi-
schen Nördlingen und Möttingen 
(Bauabschnitt 2) von Abschnitt 
Nr. 530 Station 1,903 bis Abschnitt 
Nr. 540 Station 0,010 (Bau-km 
1+889 bis Bau-km 3+175); 

Planfeststellungsbeschluss 
Der Planfeststellungsbeschluss 

der Regierung von Schwaben 
(einschl. Rechtsbehelfsbelehrung), 

vom 5. Juni 2020, Gz. RvS-
SG32-4354.1-2/31, 

zum o.g. Bauvorhaben liegt mit 
einer Ausfertigung des festgestellten 
Plans in der Zeit 

vom 7. Juli 2020 bis (einschließ-
lich) 20. Juli 2020 

in der Stadt Nördlingen, Markt-
platz 15, 86720 Nördlingen, Zi.-Nr. 
203,11. Stock 

während der Dienststunden 
Montag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Dienstag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 Uhr - 12:00 

Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
zur allgemeinen. Einsicht aus. 

Zum Schutz vor Corona-Infektio-
nen kann die Einsicht ausschließlich 
nach vorheriger Anmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung unter Tel.-
Nr. 09081/84-171 erfolgen. Die 
Einsichtnahme selbst findet in ei-
nem gesonderten Raum statt, der 
nur einzeln oder von Personen, die 
demselben Hausstand angehören, 
betreten werden kann. 

Zusätzlich können der Planfest-
stellungsbeschluss und die Planun-

  

E-Mail mittels eines mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur 
versehenen Dokuments unter der 
Adresse 

poststelle@,ale-schw. bayern.de 
eingelegt werden. 
Sollte über den Widerspruch in-

nerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten sachlich nicht entschieden wer-
den so kann Klage beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof in 
München, Postanschrift: Postfach 
34 01 48, 80098 München, Hausan-
schrift: Ludwigstraße 23, 80539 
München, erhoben werden. Die 
Klage kann nur bis zum Ablauf von 
weiteren drei Monaten seit dem Ab-
lauf der oben genannten sechsmona-
tigen Frist erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten (Freistaat Bayern) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmen 
Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben wer-
den. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbe-
lehrung 

- Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Ein-
legung von Rechtsbehelfen können 
dem Internetauftritt des Bayeri-
schen Staatsministeriums rur Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 
unter wvvw.stmelf bayern. de/ 
rechtsbehelf entnommen werden. 

- Die Klage kann bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof in 
München nach Maßgabe der Inter-
netpräsenz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 
zu entnehmenden Bedingungen er-
hoben werden. 

Hinweis: 
Diese Schlussfeststellung kann in-

nerhalb von drei Monaten nach dein 
Zeitpunkt dieser öffentlichen Be-
kanntmachung auch auf der Inter-
netseite des Amtes für Ländliche 
Entwicklung Schwaben auf der Seite 
Projekte in Schwaben unter „öf-
fentliche Bekanntmachungen in 
Flurneuordnungen und Dorfer-
neuerungen" eingesehen werden. 
(http://wvvw.landentwicklung.bay-
ern.de/schwaben/137285/) 

Krumbach, 30.03.2020 
Christian Kreye 

Amtsleiter 
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